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Sozialraum – was ist das?
Schauen Sie sich diesen (Sozial-)Raum an:
- Was macht ihn aus?
- Welche Möglichkeiten (Förderfaktoren) und Grenzen 

(Barrieren) bietet er für unsere Veranstaltung?
- Wie müsste er gestaltet werden, um inklusiv(er) zu 

werden?
- Was unterscheidet ihn von besonderen und 

geschlossenen Wohnformen?
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Agenda

• Sozialraumorientierung im SGB IX
• Was ist Sozialraumorientierung?
• Was ist ein (inklusiver) Sozialraum?
• Herausforderungen und Chancen in (hoch-

)strukturierten Settings



SOZIALRAUMORIENTIERUNG IM 
SGB IX
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Teilhabe

• Wer ist Adressat der Forderung nach Teilhabe?
– der Staat/die PoliIk
– die Verwaltung
– die ZivilgesellschaK
– alle Bürger*innen
– d.h. wir alle?
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Rechtliche Bestimmungen im SGB IX
• § 76 (ähnlich § 113) Leistungen zur Sozialen 

Teilhabe „(1) … , Leistungsberech@gte zu 
einer möglichst selbstbes@mmten und 
eigenverantwortlichen Lebensführung im 
eigenen Wohnraum sowie in ihrem 
Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu 
unterstützen.“

• § 94 „(3) Die Länder haben auf 
flächendeckende, bedarfsdeckende, am 
Sozialraum orien@erte und inklusiv 
ausgerichtete Angebote von 
Leistungsanbietern hinzuwirken und 
unterstützen die Träger der 
Eingliederungshilfe bei der Umsetzung ihres 
SicherstellungsauOrages.“

• § 97 „… umfassende Kenntnisse über den 
regionalen Sozialraum und seine 
Möglichkeiten zur Durchführung von 
Leistungen der Eingliederungshilfe haben.“

• § 104 „(1) Die Leistungen der 
Eingliederungshilfe bes@mmen sich nach der 
Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere 
nach der Art des Bedarfes, den persönlichen 
Verhältnissen, dem Sozialraum und den 
eigenen KräOen und MiUeln; ….“

• § 106: Beratung und Unterstützung umfasst 
u.a. „Hinweise auf Leistungsanbieter und 
andere Hilfemöglichkeiten im Sozialraum und 
auf Möglichkeiten zur Leistungserbringung…“

• § 117: Gesamtplanverfahren soll u.a. 
lebenswelt- und sozialraumorien@ert sein.
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WAS IST 
SOZIALRAUMORIENTIERUNG?
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SozialraumorienDerung (in der EGH)
„Sozialraumorien-erung ist ein Konzept, mit dem einerseits der 
Einbezug der natürlichen, kulturellen, strukturellen und sozialen 
Umgebung des Menschen in die personenzentrierte 
Unterstützung zur Erweiterung seiner Handlungsop-onen im 
Sinne einer selbstbes-mmten und gleichberech-gten Teilhabe 
an gesellschaAlichen und gemeinschaAlichen Prozessen und 
Strukturen und andererseits die Gestaltung des Sozialraums 
(inkl. sozialer Beziehungen, organisa-onaler und lokaler Prozesse 
und Strukturen) gekennzeichnet werden kann.“ (Röh/Meins 2021, 13)
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Ist oder wird man be-hindert?
Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geis:ge oder 
Sinnesbeeinträch:gungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und 
umweltbedingten Barrieren an der gleichberech:gten Teilhabe an der GesellschaI mit hoher 
Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Eine Beeinträch@gung nach Satz 1 
liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand 
abweicht. Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträch@gung nach Satz 1 zu 
erwarten ist.“ (§ 2 Abs. 1 SGB IX)

Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfris:ge körperliche, seelische, 
geis:ge oder Sinnesbeeinträch:gungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen 
Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberech:gten Teilhabe an der GesellschaI hindern 
können. (Ar:kel 1 VN-BRK)
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Umweltfaktoren 
gemäß ICF
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ICF
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Gesundheitsproblem
(Gesundheitsstörung oder Krankheit, ICD)

Umweltfaktoren
• Produkte/Technologien
• Natürliche und vom Menschen veränderte 

Umwelt
• Unterstützung und Beziehung
• Einstellungen
• Dienste, Systeme, Handlungsgrundsätze

personbezogene Faktoren
• Alter, Geschlecht
• Einstellungen, Verhaltensmuster
• Ethnie, Kultur
• Persönlichkeit, Lebensstil 
• Lebenslage etc.

Körperfunktionen
und -strukturen

Aktivitäten Teilhabe

Kontextfaktoren



WAS IST EIN (INKLUSIVER) 
SOZIALRAUM?
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Sozial - Raum

Raum: 
Ort, Fläche

Sozial: 
Beziehungen, 
Kultur

Subjekt:
Wahrnehmung/
Bewegung

„Mit Sozialraum werden somit der gesellschaftliche Raum und der menschliche 
Handlungsraum bezeichnet, das heißt der von handelnden Akteuren (Subjekten) 
konstituierte Raum und nicht nur der verdinglichte Ort (Objekt)“ 
(Kessl/Reutlinger 2010: Sozialraum. Eine Einführung. Wiesbaden, 25)

Schauen Sie sich diesen Raum an:
- Was macht ihn aus?
- Welche Möglichkeiten (Förderfaktoren) und Grenzen 

(Barrieren) bietet er für unsere Veranstaltung?
- Wie müsste er gestaltet werden, um inklusiv(er) zu 

werden?
- Was unterscheidet ihn von besonderen und 

geschlossenen Wohnformen?
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„Unser“ Sozial - Raum

Raum: 
Ort, Fläche

Sozial: 
Beziehungen, 
Kultur

Subjekt:
Wahrnehmung/
Bewegung

Wie 
kommunizieren 

wir?

Wie 
sitzen/stehen 

wir?

Wie geht es mir damit?
Kann ich teilhaben?

Wie ist der 
Raum gestaltet?

Was wollen 
wir?

Wer würde/ist wie ausgeschlossen? Wessen Teilhabe wird behindert? 
Woran soll teilgehabt werden? Wo liegen (Normalitäts-)Ressourcen?

Wer sind die 
anderen?

Relationales 
Sozialraumverständnis
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Inklusiver Sozialraum
„Der Deutsche Verein versteht unter einem inklusiven 
Sozialraum ein barrierefreies Lebensumfeld, das alle 
Menschen mit und ohne Behinderungen, alte und 
junge Menschen, Menschen mit oder ohne 
MigraIonshintergrund selbstbesImmt gemeinsam 
nutzen und mitgestalten können. Zur Schaffung 
inklusiver Sozialräume braucht es einer gemeinsamen 
Strategie aller Akteure vor Ort.“ (Deutscher Verein für öffentliche 
und private Fürsorge 2012, 4; Unterstreichung D.R.)



HERAUSFORDERUNGEN IN (HOCH-
)STRUKTURIERTEN SETTINGS
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Hochstrukturierte SeTngs als 
Barrieren oder Förderfaktoren?

ICF à Umweltfaktoren à Kapitel 5
Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des 
Wohnungswesen, der Rechtspflege, der allgemeinen 
sozialen Unterstützung und des Gesundheitswesens
können 
– sowohl Förderfaktoren, z.B. als Übergang oder 

Schutz- und Entwicklungsraum
– als auch Barrieren, z.B. als „Endstation“
– sein!
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Hochstrukturierte SeTngs als 
Barrieren oder Förderfaktoren?

• BRK, u.a. Art. 3 „Allgemeine Grundsätze“, Art. 4 „Allgemeine Verpflichtungen“, Art. 5 
„Gleichberech@gung und Nichtdiskriminierung“, Art. 9 „Zugänglichkeit“, Art. 12 “Gleiche 
Anerkennung vor dem Recht“, Art. 13 „Zugang zur Jus@z“, Art. 14 “Freiheit und 
Sicherheit der Person“, Art. 15 „Freiheit von Folter oder grausamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe“, Art. 16 “Freiheit von Ausbeutung, 
Gewalt und Missbrauch“, Art. 17 „Schutz der Unversehrtheit der Person“, 
Art. 18 „Freizügigkeit und Staatsangehörigkeit“, Art. 19 „Unabhängige 
Lebensführung und Einbeziehung in die GemeinschaR“, Art. 20 „Persönliche 
Mobilität“, Art. 22 „Achtung der Privatsphäre“, Art. 23 „Achtung der Wohnung und 
der Familie“, Art. 25 “Gesundheit“, Art. 26 „Habilita;on und Rehabilita;on“, 
Art. 29 „Teilhabe am poli;schen und öffentlichen Leben“, Art. 30 
„Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport“
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Hochstrukturierte Settings als 
Barrieren oder Förderfaktoren?

• Abschließende Bemerkungen zum ersten Staatenbericht 
Deutschlands des UN-Ausschusses (2015):

– Recht auf Freiheit und Sicherheit der Person (Art. 14): „Der Ausschuss ist besorgt über
die verbreitete Praxis der Zwangsunterbringung von Menschen mit psychosozialen 
Behinderungen in Einrichtungen, den mangelnden Schutz ihrer Privatsphäre und den 
Mangel an verfügbaren Daten über ihre Situa@on.“

– Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die GemeinschaI (Art. 19): Der 
Ausschuss ist besorgt über den hohen Grad der Ins@tu@onalisierung und den Mangel an 
alterna@ven Wohnformen beziehungsweise einer geeigneten Infrastruktur, durch den 
für Menschen mit Behinderungen zusätzliche finanzielle Barrieren entstehen. Er ist 
ferner besorgt darüber, dass das Recht, mit angemessenem Lebensstandard in der 
GemeinschaO zu leben, insoweit beeinträch@gt ist, als der Zugang zu Leistungen und 
Unterstützungsdiensten einer BedürOigkeitsprüfung unterliegt und infolgedessen nicht 
alle behinderungsbedingten Aufwendungen abgedeckt werden.

à Umfangreichere Assistenzdienste, um Inklusion, 
Selbstbestimmung und Gemeinschaftsleben zu ermöglichen

à Finanzmittel, um Deinstitutionalisierung zu erleichtern und 
unabhängige Lebensführung zu fördern, insb. für Menschen mit 
geistigen oder psychosozialen Beeinträchtigungen

à Zwangsunterbringung verbieten und Alternativen fördern
à Durchführung unabhängiger Überprüfung psychiatrischer Dienste
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Hochstrukturierte Settings als 
Barrieren oder Förderfaktoren?

RepräsentaIvbefragung (Harand u.a. 2022):
– weniger PartnerschaAen, deutlich weniger ElternschaA, 

größere Einsamkeit als in Privathaushalten
– ¼ können nachts Besuch im Zimmer haben.
– 1/5 können über Mitbewohner mitbes-mmen.
– 40% konnten über Einzug nicht selbst entscheiden
– Eher wenige Interak-onsprobleme (< 30%)
– Sehr hohe Zufriedenheit (> 87%)



HERAUSFORDERUNGEN IN 
HOCHSTRUKTURIERTEN SETTINGS

Was ist zu tun? 
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Warum SozialraumorienKerung?

• Teilhabe, Rehabilitation und Pflege gemeinsam 
lebenswelt- und alltagsnah organisieren

• „Parallelwelten“, künstliche, expertokratische
Institutionen hatten ihren Wert, haben sich aber nun 
ein Stückweit überlebt

• Den Wert der Normalität neu anerkennen (aber 
Vorsicht vor Ausschlussmechanismen)

• So viel professionelle Unterstützung wie nötig, so viel 
lebensweltliche Unterstützung wie möglich. 
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Grenzen? à Herausforderungen!
• politischer Wille und Mitnahme der (Zivil-)Gesellschaft
• „Investitionen“ in den Aufbau eines inklusiven Sozialraums 

statt nur Umbau und Umleitung von Ressourcen
• ohne Kooperation und gemeinsame Verantwortung keine 

Teilhabe
• Gesamt-/Teilhabeplanung <-> Sozialplanung
• Besondere und geschlossene Wohnformen als 

(teilhabeermöglichenden) Sozialraum sehen, aber möglichst 
individuell verlassen und strukturell überwinden

• „stellvertretende Inklusion“ à Inklusion
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Rahmenbedingungen/Fachkultur
• Umfassende Barrierefreiheit
• Leistungsträger und Leistungserbringer in gemeinsamer 

Verantwortung und Koopera9on
• Hinreichende Finanzierung (nicht zulasten der personenbezogenen, 

direkten Unterstützung)
• Sozialraumbezug (Kenntnisse, Ansiedelung vor Ort)
• Personenbezogene Arbeit (Assistenz, Pflege) und 

personenübergreifende/personenunabhängige Arbeit nicht als 
entweder-oder, sondern als ein sowohl-als-auch bzw. miteinander.

• Individuelle Hilfeplanung <--> Sozialplanung
• Adressat*innen- + Bürger*innenbeteiligung
• Normalitätsressourcen einbeziehen
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Leistungsträger EGH

Leistungsträger bauen ein sozialbürokratisches Modell auf, das 
sozialräumliche Aspekte systematisch in die Gesamtplanung 
integriert und sie gleichzeitig systemisch (Sozialplanung) 
berücksichtigt.

Leistungserbringer arbeiten konsequent an der sozialräumlich 
gestalteten Teilhabe und nutzen die Potentiale aus Kooperationen 
mit “Regelinstitutionen“ und der Zivilgesellschaft.
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Konzepte

• Ressourcenorientierung
• Netzwerkorientierung
• Empowerment
• Partizipation
• Aneignung



Fakultät Wirtscha/ und Soziales
Department Soziale Arbeit
Prof. Dr. Dieter Röh

Methoden
• Analyse und Gestaltung des Sozialraums auf 

personenbezogener Ebene (u.a. Begehungen, Netzwerkanalysen, 
Mentoring/Lotsen, Erschließen von Normalitätsressourcen, 
Begleitung/qualifizierte Assistenz)

• Analyse und Gestaltung des Sozialraums auf 
personenübergreifender Ebene (u.a. personenübergreifende
Sozialraumanalyse, Kontaktgespräche/One-to-Ones, Fremdbilderkundung, 
Netzwerkarbeit auf Organisa\onsebene)

• Kommunale Teilhabeplanung und Angebotssteuerung 
(personenunabhängig) (u.a. Sozialplanung, De-Ins\tu\onalisierung 
und Regionalisierung, Bürger-Welfare-Mix)







Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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